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Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung einer Einverständ­
niserklärung für den Neubau des Mönchbauwerkes im Wiesensee

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

öffentlich Ortsgemeinderat der Gemeinde Pottum beschließend

öffentlich </ r ,ljüL\ Ortsgemeinderat der Gemeinde Stahlhofen am Wiesen- . ...
beschließendsee

öffentlich Ortsgemeinderat der Gemeinde Winnen beschließend

Sachverhalt:

Seitens der Verbandsgemeinde Westerburg wurde eine Genehmigung zum Neubau und den 
Betrieb des Mönchbauwerkes im Wiesensee bei der SGD Nord als obere Wasserbehörde des 
Landes Rheinland-Pfalz eingereicht.

Die Einreichung des Genehmigungsantrages basiert auf dem Gedanken, dass das heute vor­
handene Mönchbauwerk mangelbehaftet ist und aufgrund seiner Bauweise nicht durch die 
Vornahme von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in einen Zustand versetzt werden kann, 
der dem heutigen Stand der Technik entspricht.

Der Neubau ist an derselben Stelle geplant, auf der heute bereits das Mönchbauwerk vorhan­
den ist. Eine Übersicht über die Ausgestaltung des neuen Mönchbauwerkes geht aus den 
Anlagen zur Beschlussvorlage hervor.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurden wir von der SGD Nord mit Schreiben vom 6. 
Dezember 2021 aufgefordert, die Einverständniserklärung der betroffenen Ortsgemeinden 
einzuholen.

Anlage: Planzeichnung neues Mönchbauwerk

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat hat davon Kenntnis genommen, dass das im Wiesensee vorhandene 
Mönchbauwerk abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird.

Alternative 1
Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, gegenüber der SGD Nord eine Einverständniserklä­
rung zur geplanten Maßnahme abzugeben.

Alternative 2 
Die Einverständniserklärung zum geplanten N^übacrdes’Mönchbauwefkes-wird-verweigÄil.
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Finanzielle Auswirkungen:

Für die betroffenen Ortsgemeinden ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
keine

/fJ./Z, Zoi~<

Alt fyple^L
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